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Abteilung Qualitätssicherung 

Bismarckallee 1-6 • 23795 Bad Segeberg 

Mail: qs@kvsh.de • Fax: 04551-883 374 

 

Antrag auf Genehmigung: 

Nicht-medikamentöse, lokale Verfahren zur Laserbehandlung des benignen Prostatasyn-

droms (bPS) (§ 135 Abs. 2 SGB V) 

-nur für belegärztlich tätige Urologen- 

 

Name, Vorname:   

(Name des Arztes1, der die Leistungen erbringen soll) 
 

LANR:  oder Eintragungsnummer der KVSH:   
   (Die Nummer finden Sie auf Ihrem Arztregisterauszug) 

 

 

 Hinweise 

▪ WICHTIG Der eingereichte Antrag inkl. Nachweise wird digitalisiert und anschließend vernichtet. Bitte senden Sie daher die 
Unterlagen in Kopie ohne Heftung und Klammerung zu. 

▪ Die beantragten Leistungen dürfen erst mit Erteilung der Genehmigung erbracht werden. 

▪ Eine rückwirkende Genehmigung ist grundsätzlich nicht möglich. 

▪ Die Informationen nach Art. 13 und 14 EU-Datenschutz-Grundverordnung finden Sie unter www.kvsh.de/datenschutz. 

 

 Einverständnis zur Datenübermittlung 

 Notwendige Angaben und Urkunden (wie z. B. Facharztanerkennung, Arbeitszeugnisse) dürfen in den Akten 
des Arztregisters, des Zulassungsausschusses oder der Ärztekammer eingesehen und kopiert werden. 

 Der ausführende Arzt hat bereits durch die KV  

 
eine entsprechende Genehmigung erhalten und beantragt diese im gleichen Umfang. In den letzten vier 
Quartalen wurden die dazugehörigen Leistungen abgerechnet sowie der Nachweis der Fortbildungspflicht nach 
§ 95d SGB V erbracht. 

*Hinweis: Damit entfällt die Zusendung von Nachweisen der „Fachlichen Voraussetzungen“. 

 

 Betriebsstätten 

 Die Genehmigung wird für folgende Betriebsstätten beantragt: - bitte (N)BSNR oder Standort angeben - 

 1.  

 2.  

 3.  

 alle mir erteilten Betriebsstätten 

 

 Fachliche Voraussetzungen* 

 Folgende Anforderungen nach § 3 werden erfüllt: 

 Nachweis über die Durchführung von mindestens 40 Laserbehandlungen bei bPS im beantragten Verfahren, bei 
Beantragung des Holmium- oder Thulium-Laserverfahrens unter Anwendung resezierender und enukleierender 

 
1 Wenn aus Gründen der Lesbarkeit die männliche Form eines Wortes genutzt wird („der Arzt“), sind hiermit selbstverständlich alle Geschlechter 
gemeint. 

Stand: Februar 2024 
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Techniken, unter Anleitung eines Arztes, der mindestens 100 Laserbehandlungen in einem der in der QS-Ver-
einbarung Laserbehandlungen bei bPS selbstständig durchgeführt und diese zum Zeitpunkt der Anleitung 
regelmäßig erbracht hat und in dessen Einrichtung mindestens 30 Eingriffe pro Jahr durchgeführt wurden. Der 
anleitende Arzt muss die selbstständig durchgeführten Leistungen in dem beantragten Verfahren durchgeführt 
haben. Eine Selbstauskunft des anleitenden Arztes ist mit Antragstellung vorzulegen. -bitte beifügen- 

oder 

 Bei Beantragung mehrerer Verfahren: Zeugnis über die Durchführung von mindestens 50 Laserbehandlungen, 
davon mindestens 10 in jedem beantragten Verfahren, für Holmium- oder Thulium-Laserverfahren unter An-
wendung resezierender und enukleierender Techniken. -bitte beifügen- 

oder 

 Ärzte, die bereits über eine Genehmigung für eines der Laserverfahren gemäß der Vereinbarung verfügen und 
die eine Genehmigung für ein weiteres Verfahren beantragen: Zeugnis über 10 unter Anleitung nach § 3 Abs. 1 
Nr. 3 der QS-Vereinbarung durchgeführte Laserbehandlungen im beantragten Verfahren. Bei Beantragung des 
Holmium- oder Thulium-Laserverfahrens unter Anwendung resezierender und enukleierender Techniken. -bitte 

beifügen- 

 

 Apparative Voraussetzungen 

 Folgende Anforderungen nach § 4 werden erfüllt: 

 Der diesem Antrag beigefügten Gerätebogen ist vom Hersteller ausgefüllt und unterschrieben. -bitte beifügen- 

 Alle Herstellervorgaben zum Gebrauch und zur Aufbereitung des Systems werden befolgt. 

 

 Organisatorische/bauliche Voraussetzungen 

 Bei der Anwendung des Lasers werden die entsprechenden Anforderungen gemäß § 4 Abs. 3 an Laser-Be-
handlungsräume und die Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaft beachtet. 

 Die räumliche Ausstattung gemäß § 4 Abs. 4 umfasst: 

 Personalumkleidebereich mit Waschbecken und Vorrichtung zur Durchführung der Händedesinfektion. 

 Raum für die Aufbereitung von Geräten und Instrumenten, Entsorgungsübergaberaum für unreine Güter, 
Raum für Putzmittel. Alternativ: Kombination dieser drei Räume. 

 Räume oder Flächen für das Lagern von Sterilgut und reinen Geräten. 

 Aufwachraum für Patienten. 

 
Apparativ-technische Voraussetzungen: 

 Raumoberfläche (z.B. Wandbelag), Oberflächen von betrieblichen Einbauten (z.B. Türen, Regalsystem, Lam-
pen) und Geräteoberflächen können problemlos feucht gereinigt und desinfiziert werden, der Fußbodenbelag 
ist flüssigkeitsdicht. 

 Lichtquellen zur fachgerechten Ausleuchtung des Operationsraumes und des Operationsgebietes mit Siche-
rung durch Stromausfallüberbrückung, auch zur Sicherung des Monitoring lebenswichtiger Funktionen oder 
durch netzunabhängige Stromquelle mit operationsentsprechender Lichtstärke als Notbeleuchtung sind vor-
handen. 

 Entlüftungsmöglichkeiten unter Berücksichtigung der eingesetzten Anästhesieverfahren und der hygienischen 
Anforderungen sind vorhanden. 

 Sämtliche für die Notfallausstattung notwendigen Instrumente (insbesondere manuelle sowie maschinelle 
Beatmungsmöglichkeit, Absaugvorrichtung, Sauerstoffversorgung, Defibrillator und Pulsoxymetrie), Materialen 
und Medikamente werden vorgehalten. 

 Folgende organisatorische Voraussetzungen gemäß § 5 werden erfüllt: 

 Bei der ärztlichen Aufklärung des Patienten erfolgen Erläuterungen insbesondere auch über das Risiko einer 
notwendigen Re-Intervention, unerwünschte Wirkungen, therapeutische Alternativen und Informationen zum 
natürlichen Verlauf des benigen Prostatasyndroms. 
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 Die Anwendung fachgerechter Reinigungs- und Sterilisationsverfahren ist sichergestellt. 

 Die postoperative Nachbeobachtung des Patienten im Aufwachraum wird so lange gewährleistet, bis der Pa-
tient auf eine geeignete weiterversorgende Station verlegt werden kann. 

 Die Nachbeobachtung ist unbeschadet der ärztlichen Präsenz durch die ständige unmittelbare Anwesenheit 
mindestens einer Fachkraft mit Ausbildung sichergestellt (siehe Personelle Voraussetzungen). 

 Der Operateur gewährleistet, dass eine der OP-Methode und den individuellen Anforderungen des Patienten 
entsprechende Nachbeobachtung sichergestellt ist. Im postoperativen Verlauf werden die Patienten für min-
destens 24 Stunden beobachtet, insbesondere um eine Vigilanzbeeinträchtigung oder eine interventionsbe-
dürftige Nachblutung zu erkennen. 

 Die durchgehende Verfügbarkeit eines zur Versorgung von intensivmedizinisch behandlungsbedürftigen Pa-
tienten qualifizierten Arztes ist durch einen Anwesenheitsdienst organisiert. Dieser ist zum Führen einer Fach-
arztbezeichnung in einem Fach berechtigt, dessen Weiterbildungsordnung eine Weiterbildungszeit von mind. 6 
Monaten im Bereich der Intensivmedizin vorschreibt. 

 Sofern die Einrichtung nicht über eine Intensivstation verfügt, wird organisatorisch gewährleistet, dass eine im 
Bedarfsfall erforderliche intensivmedizinische Behandlung des Patienten durch Kooperation mit folgender Ziel-
klinik erfolgt: 

 Name:  

 Anschrift:  

 Die Übergabe des Patienten zur intensivmedizinischen Behandlung in der Zielklinik erfolgt hierbei in der Regel 
innerhalb von 30 Minuten nach Indikationsstellung: 

 
Entfernung zur Zielklinik in km: 

 
Fahrzeit zur Zielklinik in Minuten: 

 

 Die ständige Erreichbarkeit des vollständigen Operationsteams zur Durchführung einer ggf. erforderlichen 
Nachoperation ist gewährleistet. 

 

 Personelle Voraussetzungen 

 Die Nachbeobachtung gemäß § 5 Abs. 3 ist unbeschadet der ärztlichen Präsenz durch die ständige unmittel-
bare Anwesenheit mindestens einer Fachkraft mit folgender Ausbildung sichergestellt: 

 Fachgesundheitspfleger (Fachkrankenpfleger) für Anästhesie und Intensivpflege -bitte beifügen- 

oder 

 Gesundheits-/Krankenpfleger mit mindestens 3-jähriger Erfahrung im Bereich Anästhesiologie/Intensivmedizin 
-bitte beifügen- 

 

 IT Voraussetzungen 

 Es wird regelmäßig für jedes Laserverfahren eine zusammenfassende Jahresstatistik in elektronischer Form 
nach § 7 erstellt. 

 Die Jahresstatistik wird mit den Angaben nach § 7 Abs. 1 Nr. 1 bis 10 der QS-Vereinbarung erstellt. 

 Die Übertragung der Daten zur Jahresstatistik erfolgt in einem elektronischen Dokumentationsverfahren ge-
mäß Anlage 1 der QS-Vereinbarung und ist jeweils bis zum 31. März des Folgejahres bei der Datenannahme-
stelle einzureichen. 

 

 Zustimmung 

 Ich verpflichte mich, die Indikation und Durchführung der Laserbehandlungen nach § 6 der QS-Vereinbarung 
zu erfüllen. 

 Ich bin damit einverstanden, dass die KV die zuständige Qualitätssicherungskommission beauftragen kann, die 
Erfüllung der apparativen und organisatorischen Anforderungen in meiner Praxis daraufhin zu überprüfen, ob 
sie den Bestimmungen der QS-Vereinbarung entsprechen. 
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Unterschrift(en) 
 

   

Datum ggf. Praxisstempel Praxisinhaber Vertragsarztpraxis / Geschäftsführung MVZ 

 

Bei Eintragungen im Punkt Einverständnis zur Datenübermittlung 

ist zusätzlich die Unterschrift der angestellten Person notwendig: 

 

  Angestellte Person 

 


